
Das aktuelle Thema: Green Card 

Vietor Pfaff 
Einwanderung und Asyl 

l. Anwerbung und Einwanderung 

1 . Der Fachkräftebedar/ 

Green Card für Inder - es ist verblüffend, welches Ausmaß eine öffentliche Dis­
kussion erreichen kann, ohne dass die Tatsachen zur Kenntnis genommen werden . 
Hier: die rechrlichen Tatsachen. Wir werden sehell, dass es nicht erforderlich ist, auch 
nur eine eil\2ige Vorschrift zu ändern, und doch können in kurzer Zeit einige zig­
tausend Fachkräfte im Land sein. Wenn sich also zeigen sollte, dass die Debatte über 
die Notwendigkeit einer Green Card eine Scheindebatte ist, dann ist es angebracht zu 
fragen : Welchem Zweck dient sie, was soll sie vertuschen? Man kann es dem Bundes­
kanzler nicht übel nehmen, wenn er auf der CEBIT in diesem Frühjahr das Schlag­
wort von der Green Card in die Debatte geworfen hat - wie es scheint, beraten von 
Managern, die international operieren. Aber am nächsten Tag hätten ihm die Fach­
abteilungen seines Innen- und des Arbeilsministeriums sagen müssen: "Herr Bundes­
kanzler, wir brauchen keine Green Card, unser Herr Fraenkel' hat an Bedarf qualifi­
zierter Arbeitskräfte gedacht.« Tatsächlich ist es so: Da diskUtiert die Nation monate­
lang, wie dringend IT-Spczialisten benötigt würden, wendete man aber geltendes 
Recht an, wären sie längs I hier (voldusgeseczt, sie wollen). Ja, schlimmer noch, es 
werden zur Zeit hochqualifiziene ausländische Informatiker nach dem Studium nach 
Hause geschickt, gegen den Willen der Unternehmer. Sehen wir genauer hin. 
Das Ausländergesetz von '990 ist in noch stärkerem Maß als sein Vorgänger von <965 

ein Instrumenrarium zur beschleunigten »Abfuhr« der Ausländer, die n:lch den 
überkommenen Vorstellungen hier nichts zu suchen haben. Den Ausländerbehörd~n 
wurde Ermessen genommen, wo es bislang - trorz der einengenden Verwalrungs­
vorschriften - noch bestanden hatte. Und doch gibt es selbst in diesem Ausländer­
gesetz ein.e Generalklausel rur die Aufnahme von ausländischen Arbeitskräften, 
sofern öffencliches Interesse besteht. Diese Vorschriften erlauben ohne weiteres, 
zum Beispiel die derzeit diskutierten 20000 oder 50000 IT-Spezialisten aufzuneh­
men. § '0 AuslG ist diese Eingangsschleuse. ' Die Rechtsverordnung, die der BMI 

I Fr;,cnkd, seint rze i. M; t"bci\er in der Ausbncicrrechtsobtcilung des SMr, hat m~ßgcblich,m En.wurf des 
Au,löndc rgcsctzCs vom 9.7. 1990 mitgewirkt. 

1 § 10 Au , IG ( 1) . Ausl'ndern. di e , ich lä nger .Is drei Mon.He im Bundesge biet aufhll.en wollen. um d.rin 
t ine l1n~e J b<!ändige Erw"rbSl~ti gkeit au,zuii bcn, wird ein, Auknddtsgcnth ntisung nur n, eh Maßgabe 
~inr r Rechtsve rord nung n.eh Ab,,, tz 2 e rte ilt. (.) 0 .. Bundcsministcnum dt, Inncrn bestimmt durch 
RcchlSvnordnu ns mi, Zustimmung des Bunde''' tc, die Vo ra uss etzungen und Bctrenzullgcn für Aufen.­
halt sgenehmigun~.n lU' Aus übung einer ull sdb,,~ndigcn Erwerb, .:itigkeit. soweil es 'l.ur Wahrung vOn 
Interessen J" Bundesrepublik Deutschl.nd und der von ihr eingegangenen Verpfliclnungen aford,·rlich 
ist. Die Verordnung bnn nfSchritnkungcn auf bestimmtt Beruft . Bcsch~ ftigul1gen und bestimmt<: Grup­
pen vOn Aus),nd"", vo r;chcn, Art und GcllUngsdauer der Aufenthaltsgenehmigung (estlccen und die 
Eneilung einer unbefr islC.en Aufc!lIhalLlgcnchmigu ng beschränken oder ausschließen. ( l ) Auf Verbngen 
des BunJ<SI~gc, ist die Rechtsvcrordnullg ,ufzuheben.", 
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hierzu erlassen hat, enthält eine Reihe von Talbeständen, die Ausnahmen vom Grund­
satz des Anwerbestopps von 1973 zul~sscn, darunter den folgenden: »Eine Aufent­
haltserlaubnis kann erteilt werden ... 2. Fachkräften. die eine Hochschul- oder 
Fachhochschulausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation besitzen. sofern 
an ihrer Beschäftigung wegen ihrer besonderen fachlichen Kenntnisse ein öffentliches 
Interesse bestehc ") (AAV) Also selbst dmn. wenn die begehrten " Inder" einen 
Hochschulabschluss nicht haben solltcn. kann ihnen nach dieser Vorschrift die Auf­
enthaltserlaubnis erteilt werden. Der VO-Geber hat noch weiter vorgesorgt. § 8 

derselben VO enthält eine Klausel, die ebenfalls Grundlage für die Aufnahme in 
derartigen Fillen sein könnte.< Wenn § 8 AAV vom Ausnahmefall sprichr, dann heißt 
das nicht, dass es sich um einen Einzelfall handeln muss und deshalb die Aufnahme 
e.ines ganzen Xontingenrs mit Hilfe dieser Bestimmung nicht möglich wäre. 
Haben ausländische Studierende ihr Studium allerdings in der BRD abgeschlossen. 
dann müssen sie ausreisen. Der Gesetzgeber des Jahres 1990 wollte ein für alle mal 
Schluss damit machen. dass ein "Inder". hier ausgebildec, seine Kenntnisse der 
deutschen Wirtschaft Hnmittelbdr zur Verfügung Hellt. Er soll nach Indien oder in 
ein anderes Entwicklungsland zurückkehren und dort am Aufbau des Landes mit­
wirken. sprich, im Dienste der Verwertung - nach Möglichkeit - des deutschen 
Kapitals dOrl tätig sein. In den 70er und 80er Jahren waren Ausländerbehörden 
immer wieder dem Druck der Arbeitgeber erlegen und halten die A ufenthaltserlaub­
nis für das Studium in eine für Arbeitnehmerzwecke umgewandelt. Das sollte künftig 
ausgeschlossen werden. So wurde im AuslG von (990 festgelegt, dass eine Aufent­
haltserlaubnis für Erwerbstätigkeit nicht vor Ablauf eines Jahres Jeit der Ausreise 
erteilt werden kann. Allerdings gibt es auch hier eine Einschränkung: »Dies gilt nicht 
in den Fällen eines gesetzlichen Anspruchs oder wenn es im öffentlichen Intereue 
liegt.«l Das Bundesverwaltungsgericht, in Sorge, der Gesetzgeber könnte mit dieser 
Öffnungsklausel zu weit gegangen sein, uneilte, das öffentliche Interesse an der 

Beschäftigung müsse das öffcntliche Interesse an der Wahrung des entwicklungs­

hilfepolitischen Grundsatzes überwiegen.i' Aber auch hier gilt: Die engherzige Vor­
schrift des § 1.8 Abs. J 5. 2 AuslG schließt die Erreilung einer Aufenthaltserlaubnis für 
hiesige ausländische Hochschulabgänger bei öffentlichem Interesse, wie es gcgen­
wärrig an IT-Spezialisten besteht, nicht aus. 
Führen diese Vorschriften ein Schmendasein? Keineswegs. Es gehört zur Routine­
arbeit der Ausländerbehörden und Arbeitsämter. diese Vorschriften anzuwenden. 
Warum also jetzt die Debatte? Ist es vielleicht so, dass ein derart erlangter Status zu 
unatcrakciv wäre? Wäre der »Inder« in seiner beruflichen Bewegungsfreiheit zu sehr 
eingeschränkt? Gibt es Auflagen, die ihn knebeln? Auf Verderb an den einen Ar­
beitgeber binden? Gibt es keine sozialrechtliche Gleichstellung? Dürfen Ehegatte 
und Kinder nicht mitgenommen werden? Und was. wenn der nachgezogene Ehegatte 
hier arbeiten will? Kann der Aufenthalt des »Inders« und seiner familie beliebig 
beendet werden? Ist deshalb vielleicht die Green Card norwendig? Keineswegs. Aber 
gehen wir es im einzelnen durch. Erteilt wird eine Aufenthalrserlaubnts, also ein litel. 

der grundsätzlich zum Daueraufenthalt berechtigt. Wird die Erlaubnis nach § 5 Nr.l 
AAVeneilt., wird folgende Auflage beigefügt: "Unselbständige Erwerbstätigkeit nur 

3 § S Nr. 1 Arbe;",.ufenth.heverordnung (AAV) v. ,8 . r l. t990 i.iF v. 14·)· '997-
4 ~ 8 AAV, .Einem Au.,ländcr d~rf in ci n.·m begründeten Ausnah mefall ein" AuJenrlulLSge"chmigung e"eilt 

werden. wenn die oberst< Landcsbehörd r odcr d ie lIon ihr bCSlimmlc Stelle joweils im Bonehmen mtt dem 
l. , ndc-s,rbcitsamt (eSlg."ellt h.'t. d~s~ cin bt<o .. dtrc,· öffentliche<. in,besondere cin rcgion.les ..... inseh.,ft· 
lid"s oder arbcltsooorktpoiLiischc5 [Illeresse seine ßescillftig\JIJ& erfordert .• 

S § 28 Ab, ) S. , 1. H, Ausle; (A AV) 
6 BVcrwG, ll. v. 4.11. '991. 1 B ')1.91, ~.ZAR 01) Nr. > 5.2_ 
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gern. § 5 Nr.2 AAV und gem. gültiger Arbeitserlaubnis gestallet.«' Ausländerrecht­
lieh gibt es in diesen Fällen also keine Binduflg an einen bcstifllinten Arbeitgeber. 
Zwar kann die Arbeitserlaubnis eine Branchenbindung enthalten, sie kann aber auch 
ohne Beschränkung auf eine bestimmte berufliche Tätigkeit und ohne Beschränkung 
auf einen bestimmten Betrieb erteilt werden. 8 Der Familiennachzug ist uneinge­
schränkt gestattet, vorausgesetzt , der Lebensunterhalt ist gesichert und es steht aus­
reichend Wohnraum zur VcrfiJgung (in Hessen 9 qm pro Person, in Bayern /2 qm). 
Die sozialrechrliehe Gleichstellung ist gewährleistet, insbesondere sind Personen, die 
eine Aufenthaltserlaubnis haben, nicht vom Bezug von Kinder- und Erziehungsgeld 
ausgeschlossen, auch dann nicht, wenn sie eine »Bindung" enthält. Richtig ist, dass 
nach gegenwärtiger Rechtslage der "nachgezogene« Ehegatte vor Ablauf von vier 

Jahren eine Arbeitserlaubnis nicht erh~lten bnn, es sei denn, der andere Teil hat 
bereirs eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis.9 

Insoweit allerdings wären die» lnder{innen). nicht schlcd1Cer gestellt als die höchst 
privilegierten US-Amcrikaner(innen).'o So bleibt zu erörtern, ob der Status unsicher 
ist. Er ist es nicht, solange Bedarf an der Beschäftigung besteht. Erfahrungsgemäß 
wird die Erlaubnis routinemäßig verlängert, solMge der Ausländer nicht arbeitslos ist 
oder einen Ausweisungsgrund verwirkliche. 
Nach fünf Jahren. ist ejne unbefristete Aufenrhaltserlaubnis zu erteilen, die Beschrän­
kungen für unselbsrändige Erwerbstätigkeit nicht mehr enthält. Allerdings muss 
unser ~Inder" sich dafür auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen 
können." 
Schließlich war noch argumentiert worden, das derzeit geltende Verfahren sei zu 

umständlich und langwierig. Das ist nich! richtig. Der Visumantrag, gestellt bei der 
Auslandsvertrerung, wird per Telefax an die zuständige Ausländerbenörde übermir­
telt. Diese beteiligt die Arbeitsverwahung, die nach fast gleichlautenden Vorschriften 
prüft, ob unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsmarktes ein öffentliches Interesse 
bestehe." Das Verfahren im Bereich der Arbeitsverwalrung muss weder umständlich 

noch lan~ierig sein, insbesondere muss nicht eine vier- bis sechswöchige Vermitt­
lungsfris! eingehalten werden. So hat das Winschaftsförderungsamt der Stadt Frank­
furt arn Main mit der für die Region zuständigen Arbeirsverwaltung vereinbart, d;\ss 
die Eneilung der Arbeitserlaubnis schon zugesichert werden kann, wenn der Visum­
antrag noch gar nicht in Deutschland eingetroffen isr. Schließlich wird von der 

Ausländerbehörde die Zusrimmung per Telefax an die Auslaodsvertrerung geschickt 
und das Visum wird erteilt. Länger als maximal drei Wochen brauehr das nichr zu 
dauern . Schneller ist auch kein Verfahren, das an die Stelle des bisherigen treten 
würde. 

Fazit: Weder fehlt es an den Vorschriften noch an einem geeigneren Verfahren , um 
einen Besehäftigllngsengpass durch Arbeitskräfteimport zu beseitigen. Was bislang 
fehlt, ist allein der polirische Wille, die rechclichen Inscrumente zu nutzen. 

2. Die ReJorm des Fremdenrechts 

Wenn also das geeignete Rechtsinslrumemarium nichr fehlt, worum gehl es dann? 

7 Zill. ,o.~.}. , y",Y· AuslG (E nt..-urf, inso<w;t "bcr bundtseinhcitli ch pr~kliLicrl). 
S § J Ab,., Nr., ArDeir'genchrnit:ungs'·crordnung (ArGV) v. ' 7.'. '998. 
9 § .l S.L Nr., ArGV. 

10 Vgl. Zi{{. S.l.IIOd" Durc"fü"rung"nw~"ung der Bunde" oSl.I,ltir Arb,·j, '.ur Af.VO (?Ur ArGV ,n 
Be .. beitu ng). 

I I § '4 Abs. ( Nr.4 Au,IG. 
11 Ao ""·crbcSlOpp.,usn.,h mc·vcTo rdnunl; v. ' 7· 9. ' 998. 
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15° Die Forderung nach einer Green-Card-Rechtsstellung für IT-Fachkräfte hat die 
Diskussion um ein Einwanderungsgesetz aufflammen lassen, und diese ist traditionell 
mit der Forderung nach Abschaffung eines Individual(grund)rechts auf Asyl ver­
bunden. Erneut nutzen die CDU und CSU sowie Teile der Sozialdemokratie die 
Gunst der Srunde, ein Einwanderungsgeselz zu verlangen auf Kosten des Rechts der 
Asylsuchenden und Flüchtlinge. Auf einschlägige Erfahrungen kann zurückgegriffen 
werden. Im April 1992, millen jn der Auseinandersetzung um die Abschaffung des 
Asylgrundrechrs, schlug die CDU ein Zuwandcmngsbegrenzungsgesetz vor.'! Im 
Gegenzug sagte die SPD-Führung eine wErgänzung« des An. t6 Abs. z S. z GG zu." 
Auf dem Parteitag der SPD im September '992 brach der damalige Paneivorsitzende 
Engholm den Widerstand der Genossen gegen eine Einschränkung des Asylgrund­
rechts mit einem doppelten Versprechen: Ein Einwanderungsgesetz werde kommen, 
und die Rechtsweggarancie werde nicht eingeschränkt. Beides ist anders gekommen, 
aber das Asylgrundreche wurde als Ergebnis dieser Diskussion zum Blinddarm her­
abgestuft. 
Übrigens waren Bündnis 90fDie Grünen die e~ten, die in ihrem Entwurf eines 
"Gesetzes zur Regelung der Rechte von Niederlassungsberechtigteo und Einwandc­
rern. die Themen Einwanderung und Asyl auf unselige Weise verquickt hatten." 
Unselig, obwohl in diesem Entwurf den Schuezsuchenden Vorrang eingeräumt war: 
»Bei der Entscheidung über die jährliche Einwanderung muss der Gesetzgeber 
allerdings beachten, dass die Aufnahme von Flüchclingen aus hum;lOic.ären Gründen 
der Einwanderung vorrangig iSt«.'6 Die Krux liegt in der Quotenregelung. Ein Ein­
wanderungsgesetz ohne Quotenregelung ist nicht denkbar. Eine Quocenregelung 
setzt rurnusmäßig festzulegende Quoten voraus. Wird die Quote unter Absehung 
der Zahl der Asylaneragsteller festgelegt, dann ist die Quote keine Quote mehr. Denn 
unbestreitbar findet mittels des Asylanuags auch Einwanderung statt. Sind die 
Asylantragsteller aber in die Quote einzubeziehen und haben Flüchtlinge Vorrang, 
dann geht dies möglicherweise zu Lasten dringend benötigter Arbeitskräfte. Haben 
aber letzrere Vorrang, wie die Zuwanderungsgesetzentwürfe dies verlangen, dann 
geht die Regelung zu Lasten der Wahrung der Menschenrechte. Menschenrechte aber 
sind nicht quotierbar. 
Sind wir heute in derselben Situation wie 1992? Ja und nein. Ja insofern, als erneut mit 
dem Versprechen eines Einwanderungsgesetzes der längst gerupfte Vogel Asyl ins 
Netz gelockt wird. Nein insofern, als die Angriffe auf das Flüchclingsrecht heute viel 
weirer gehen - heuee steht die Genfer Flüchtlingskonvemion ebenso auf dem Spiel 
wie die Rechtsweggaramie für Asylsuchende. Damit ist nicht gesagt, es sollre alles 
bleiben, wie es ist. Vielmehr muss das gesamte Fremdenrecht unter folgenden Ge­
sichtspunktcn neu geordnet werden: 
- In fünf, maximal zehnjahren wird die EU erweitert sein; erheblich mehr Menschen 

werden freizügigkeitsberechtigt sein. Die Türkei ist Beitrinskandidat und har 
Chancen, aufgenommen zu werden. wenn die Rechre der ethnischen Minderheiten 
respektiere werden, der Krieg beendet und die Wirrschaft damit saniet< werden 
können. Ähnliches gilt für die Länderdes ehemaligenjugoslawien (Slowenien kann 
früher beitreten). 

- Das Ausländerreche muss dem Auffassungswandel angepasst werden, der sich in 
zweierlei ausdrückt : in der allgemeinen Einsicht., dass auch Deutschland ein Land 
ise, in dem fortlaufend und notwendigerweise Einwanderung sraetfindcl. Ferner 

') F)\Z.)o 4. '99>. S· l · 
'4 FAZ, '9· 4· '99' , S. '-
1\ BT·Drs. 12iI7'4 v. 4· .. · '99'­
,6 Wie Fn. (\' S. ,6. 
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darin, dass mir dem Gesetz zur Reform des Staatsangehärigkeitsgesetzc5 vom 
I S. 7· 1999 ein tiefer Einschnitt im Verständnis dessen, was ein »Ausländer« ist, 
vorgenommen wurde. Die seir 1990 geborenen und künfrigen Abkömmlinge der 
angeworbenen Ausländer sind bzw. werden fase ausnahmslos deutsche Staarsan­
gehörige.11 Bereits heure gibt es enorme Widerspruche zwischen dem Einbürge­
rungsrecht, wie es 20m I. 1.2000 in Kraft getreten ist, und dem Ausländergesetz von 
1990. So etwa ist es in vielen Fällen leichter, aus einem Staatsfremden einen Staats­
angehörigen zu machen. als ihm zu einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zu 
verhelfen.'s Oder: Es ist vollkommen widersinnig, hier geborene und nach wie vor 
hier lebende Ausländer nach Straffälligkeit auszuweisen in ein Land. das ihnen 
fremd ist, gleichzeitig aber das ius soli einzuführen: Das von der Ehefrau hier 
geborene Kind ist deutscher Staatsangehöriger. Eine Fülle von solchen Brüchen 
könnre aufgezeigt werden. Hier zeigt sich, dass der neuen Regierung der große 
Wurf nicht gelungen ist. Der Geisr der Ausländerpolizeiverordnung von '9>8, auf 
welcher die Ausländergesetze von '96S und )990 beruhen, beherrscht die Mini­
sterial bürokratien. 

- Das Arbeitserlaubnisrecht muss anpasSt werden. Heure wird der Arbeitsmarkr 
noch vor Personen geschützt, die - etwa im Wege des Familiennachzuges - das 
Recht zur Einwanderung erhalten haben. 

II. Die Angriffe auf die Genfer Flüchtlingskonvention 

J. Der Frontalangriff 

Lange schon ist klar: Mit der Beseitigung des Asylgrundrechtes sind nicht die 
Asylsucbenden beseitigt. Das ist vor allem denen klar, die sich vorstellen: Asylrecht 
ja, aber nUr für ein paar hand verlesene Personen, über deren Aufnahme vor der 
Einreise entschieden werden kann. So wie damals in der Weimarer Republik.'9 
Schließlich wurde der Kampf gegen die "F1üchrlingsf!ut« schon geführt, als sich 
jährlich gerade mal 2500 Asylsuchende meldeten.'o 
Es gibt verschiedenanige Angriffe auf die GFK. Die harmlosen sind die direkten. und 
die gibt es nicht erst seie Schily. 1997 hat Ministerialrat PeißI, Bayerisches Staats­
ministerium des Innern, vor den versammelten Leitern der bayerischen Ausländer­
behörden dargelegt: »Da die Gerichte in Deutschland jedoch besonderen Wen auf die 
Genfer F1üchdingskonvention legen, könnte nur der 'Ausstieg. aus dieser Flücbt­
lingskonvention eine Änderung herbeiführen; dies ist jedoch politisch gegenwärtig 
und wahrscheinlich aucb auf längere Sicht nichr durchse["lb~r.«" 

'7 Die in du Z~1l zwischtn dtm I . I. '990 und dem 3'. '2. r999 geborenen Krnder konnen unrer bestimmten 
Vor:ousse.wngen ",eh §40 b S.AG iJF. v. rj·7· '999 ' u( Antr.\g - unter Hilln,hme der Mthr!U>ligkcil 
jedenlall< bi, Zum '} . Lebensjahr - sehr leich! eingebürgert werden. 

18 Ein Beispiel: Wer hier studiert har und d<.h,lb Aufemh.,lrsbewilligu ... g h.!IC. nun ,ber m( Grund 
öffenrlichen Il1ler'·5S", bcschlftigt wird und d"sh,lb Aufen.hahser/""bni, erh.hen har, h~. einen Rechts­
.nspruch auf Einbürgerung nach § S S AtlSlG idf v. 'S. 7. '999, dacr cine Auf,'nth.lrserl.ubnis h., und sich 
hier mehr als .ch. J.hre rechtmiißig aufhäl •. Eine unbefriswc Aufelllh~llScrbubnis bnn crs, erteilt 
werden, wenn die Person (unf J.hre I.ng cine Aulenthah"rlaltlmis lulle. 

'9 Biuer·witzig und lehrreich h .. Trorzki seine - vergeblichen - Bemühung<n geschildert, im J.h r r929 in 
Deutschland Asyl zu erhahen: TrOlzki, Mein Leben, '96r, s. f" 11. 

,0 Schl.glichter auf die ., frühgeschichte- des AsylstreilS h~be ich in dem ße."ag ~Zum so. J~hr~"ag eine, 
geschundenen Grundrc"Chts, A uswgc ~us ges.1mmdlcll Üben:reibungen. geworfen (Pro Asyl, Hef, zum 
Jahrcsrag des Fluehtlings 1999). 

'I Ziliert nleh den, internen Kuob<'1"icht üb", die Oicnstbesprechung vom 8.9. '997 bei der Regierung von 
Obenflnken in Munohen. 

/5/ 
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/j2 Im Juli 1998, als Österreich die EU-Präsidentschaft inne hatte, vor Beteiligung der 
FPÖ an der Regierung, legte der ösrerreichische Vertreter in der lUsriindigen EU­
Arbeitsgruppe ein "Strategiep,-pier« vor, in dem es scheinheilig heißt, man komme 
mit der Genfer Flüchdingskonvention nicht mehr aus. Die Aufnahme von Flücht­
lingen soUe: vom lndividualanspruch gelöst werden und als "polic..isches Angebot« des 
Aufnalunelandes verstanden werden. Vom UNHCR und der Öffentlichkeit ertappt, 
erklärte der Verfasser, die GFK solle nur ergänzt werden. 
Als Angriff auf die GfK muss man auch so wohlmeinende Auffassungen wie die 

StröbC"les wenen, der auf ciner Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung im Mai 1999 
äußerte, an die Stelle der GFK müsse »etwas Besseres" trelen. Dann, jUSt in den 
Tagen des Treffens der Sta:lrs- und Regierungschefs der EU im finnischen Tampere 
Endc Oktober 1999, lancierte Schily in der RoHe eines Großrevi sors in einem ZEIT­
und einem SPIEGEL-lnrerview seine Vorstellungen über die Gestaltung des Asyl­
rechtes." Folgendes stellte Schily zur Debaue und einiges davon zur Disposition: 

- Über das» Verfassungsrechr und dic einfachen AsylgeserzcOl darf »kein Denkver­
bot« verhängt werden (ZEIT). 

Der Asylsuchende ist .. Gast«, und nicht ~iede Wohltat muss einklagbare sein 
(ZEIT); die» Vorstellung, durch ein Klagen~cht sci die Richtigkeit und Zielgenau­
igkeit der Entscheidung ehC"r garantien, beruht auf einem {rrrum- (SPIEGEL). 

- Aufgrund der Genfer Konvention besrehe eine ~Sclbstverpflichtung des Staates", 
nicht ein subjekrives Recht (ZEIT). 

- Die »Gerechligkeitsgewähr .. der Asylentscheidung sollte sich stärker an morali-
schen, denn an juristischen Klauseln orientieren (ZElT). 

- "Oriemierungspunkt. werde die Genfer Konvention sein (ZEIT). 
Gießt man diese Vorstellungen in jurisrische Formen, dann heißt das: Beseitigung der 
Reste des Asylgrundrechls, Beseitigung des Rechts des Individuums, sich auf die 
Genfer Konvention zu berufen. Schily irrt nämlich, sofern er der Auffassung ist, in 

der Bundesrepublik Deutschland könne der Einzelne sich nicht auf die Genfer 

Konvention berufen. Denn das GesetZ aus dem Jahr 195 >' mit welchem dic Bundes­
republik Deutschland die GFK ratifiziert hat, womit die Konvention Bestandreil des 
innerstaatlichen Rechts wurde, hat der Staatenverpflichtung den Individualanspruch 
hinzugefügr.'} Wen.n Schily aber »die Asylgeserze« vom ~Denkverbot« befreit wissen 
will, dann denkt er vermutlich an die Aufhebung des Ratifikationsgeselzes VOn J 95 3. 
Könnte dann eher nach moralischen ~Is rechtlichen Grundsätzen emschieden wer­
den, wem Verfolgungsschutz zuzukommen hat? Keineswegs. 
Das Re(oulemenr- Verbor in Art. 33 Abs. J GFK ist nach unbestrittener Auffassung 
Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts und damit als allgemeine Regel des Völker­
rechts anerkannt (Art.15 GG). Das ReJoulement- Verbot, wie es in Art. JJ Abs. 1 GFK 
enthalten ist, hat damit Vorrang vor dem ßundesrecht und ist Itnmiue!bar anwendbar. 
Inhalc dieser Nonn iSI die Verpflichtung, keinen Flüchding in den Verfolgersra.:lt 
abzuschieben, direkt oder indirekl. Daraus folgt die Verpflichtung, die Flüchtlin.gs­
eigenschaft zu prüfen, bevor eine Person, die ein Verfolgungsschutzbegehren geltend 
macht, abgeschoben oder zurückgewiesen wird. Schily hat inzwischen in der Süd­
deutschen Zeitung klargestellt: ~Einen Kern von rechtlichen Verfahren können wir 
schon aus völkerrechrlichen Verbindlichkeiten gar nicht beseitigen. An die Flücht-

12 DI E ZEl l" Nr. H v. 18. 'o. '999: DER SPIEGEL Nr.46/99. 
!l Vgl. M ... , Kommentu zum AsrlVfGd· Aufl. '999. R~ '4 und '5 zU § ,$; vgl. .1uch K,lin, Grund riss Je, 

Asylverl.hrens, D", d /Fm nkfurt am t-.hin '990, S. [57: . Diese volkcrrcchrlichen BCSlimmungcn - <c. 

Arl. H GI-K \Jnd An. } EMRK - "'umen dem cinzdncn Gc.uch.tdb direkt .nrufbarc und durchsetz­
bar<: Rech ts.nspruche ein.<' In ,1I.n Undern wird den Asyl!uchtnd,n .uf der Grund bgc der GFK 
wenigstens ein Q uasi-Anspl"Uch oder cin Renes· Recht zuerbnnt . 
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lingskonvention müssen wir uns halten. Sie verleiht einen Rechtsstatlls mit den 

entsprechenden Rechtsverfahren, die sich daran ansch.ließen.«" Sehen wir darüber 
hinweg, dass auch dieser Satz eine ganze Reihe von Unklarheiten enthält und unter­
stellen wir, dass Schily von der Fachabteilung seines Hauses einen Hinweis bekom­
men hat, ein Frontalangriff auf die GFK sei nicht nur rechtlich unsinnig, sondern auch 
politisch fatal : Immerhin gehöne die Bundesrepublik Deutschland bußfertig 2.l1 den 

ersten sechs Suaten, die r9S 3 die Konvention ratifiziereen - eine der Maßnahmen, die 
es diesem Teil Deutschlands ermöglicht haben, von der Völkergemeinschafe wieder 
aufgenommen zu werden. Es srunde Deutschl:lnd sch.lecht zu Gesicht, der erste von 
heUle 137 Unterzeichner-Stuten zu sein, der entraüfiziert. Auch die Aufhebung pdes 
Denkverbotes« hat Grenzen. 

Wovon Schily in seinem Rückzieher-Interview allerdings nicht abgewichen ist, isr die 

Forderung nach Beseitigung der Rechtsweg-Garantie für Asylsuchende: ,. Es wird 
mir immer vorgeworfen, ich wolle aus dem Asylrecht ein Gnadenrecht machen. Das 

ist U IJfug. Die Frage ist, ob Hilfegewährung wirk1ich an ein Klagerecht gebunden 
werden 5011- in Gerichtsverfahren steckt immer eine gewisse Starre . Die Frage ist, ob 
man nichl zu mehr Flexibilität kommen kann.«lI Wie verhäh es sich nun mit der 
Rechtsweggaramie für Asylsuchende? 
Mir allem, was Schily zu bedenken gibt, legt er den Finger in eine Wunde, nur greift er 

zum Heilmirtel der Ampul:lt;on. So auch hier. Natürlich ist das gerichtliche Asyl­
verfahren schwerfällig. Das ist eine Folge der verbürgten Rechtssicherheit. Zum 
Beispiel: Ein Beweisantrag, richtig gesrellt, erzwingt eine Beweisaufnahme. Warum 
aber verlagert der oberste Diensrherr des Asylverfahrens, derzeit Schii}', die erforder­
liche »Ermirdungstiefe«, wozu z. B. eine Zeugenanhörung gehört, nicht in das ver­

walrungsbehördliche Verfahrcn? Bekanntlich hört das Bundesurt.t für die Anerken­
nung ausländischer Flüchtlinge nur in gan:>: seltenen Fällen Zeugen an. Ja, in aller 
Regel wird, wenn Glaubwürdigkeitszweifel zu Tage treren, nicht einmal gefragr, ob 
dies oder das durch Zeugen belegt werden könne. Der schnellc ,.Ausstoß~ hat 
absoluten Vorrang. Das ist nur ein Beispiel, wie Mängel im vorgerichrlichen Verfahren 

zu Lasten der Justiz gehen, ein Dutzend :Inderer könnte benannt werden. Seit J ahr~ 
zehnten wird auf Mängel des BAFI-Verfahrens vOn vielen Seiten hingewiesen. So 
erweist sich die - für sich genommen zutreffende - Behauptung von der Starre des 
gerichtlichen Rechtsschutzes als Heuchelei. Warum übrigens sollte die Rechtsmaterie 
Flüchrlingsschutz weniger gut )ustiziabel sein als d:ls Baurecht oder Reiserecht? Ist 
die weitgehend gutachterabhängige Rechtsprechung zur Feststellung der Erwerbs­
unfähigkeit oder die zur Schuldminderung nach den §§ 10, 11 5tGB von höherer 

»Gerechtigkeitsgewähr" als die Rechtsprechung zur politischen Verfolgung? Wie ist 
es um die» Treffsicherheit richterlicher Entscheidungs(indung" bestellt, wenn im 
Zivilprozess die erste Instanz hü, die zweite ho([ und die drifte hüu sagt? Muss an 

den Weimar/Böttcher-Prozess erinnert werden? Sollte die "Surre" dieses Strafvcr­
fahrens durch einen Schuldspruch der Kriminalpolizei ersetzt werden, mit der Mög­
lichkeit, :lls zweite Instanz einen unabhängigen Landespolizeirat anzurufen? Schließ­
lich war bei der Tötung der Weimar- Kinder ebenso wenig ein Zeuge anwesend wie bei 
der Folterung des Ali Özriirk im Karakol in Sirnak. Warum eigentlich soll der 
Einschnitt in die Hauprsäule der Rechtss{aatsgaritntie ausgerechnet im menschen­
rechtlichen Bereich beginnen? Scbily beruft sich auf die Kompatibililät im Vcrhältnis 
zum EU-Standard. Auch das ist kein überzeugendes Argument. 1m Arnsterdamer 

14 Süddeutsche Zeitung v. " .h 1 . } _ 1000. S. 10 . 

I j S. Fn . '4- Apropos Unfug; •... die Asylgew.hrung in ~""er Linie lUr dem rrci",iIIig~1) Enl$chluu einer 
Gesdhch,(( benJhl ~ (ZEIT v. 18. 10. 1999). Wäre es so, war< Asylgewahrung L"sächlich cin Gnadcn.1kr. 
Auch der Gnldcnlk. gehort nicht eincon rcchufrcicn Raum an. 

153 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-147 - Generiert durch IP 216.73.217.118, am 29.04.2026, 04:39:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2000-2-147


154 Verlrag ist festgelegt, dass es möglich sein muss, eine ablehnende Statusemscheidung 

von einem unabhängigen Gremium nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Ver­
waltlengsprozessrechts überprüfen zu Iassen.'6 

Immer wieder spricht Schily, wie andere auch, vom "Gast«, wenn er den Asylsuchen­
den oder Flüchtling meint. Zum demagogischen Trommelfeuer in der Asyldebatte 

gehört neben der verlogenen Handhabe der Anerkennungsquote auch der Gebrauch 
des eigentlich schönen Bildes vom .. Gast «. Der Gast., in der vor-rechtlichen Gesell­
schaft eine hochgeehne Person mit quasi heiligem Status, ist in der verrechdichten 

Gesellschaft eine rcchrlose Person, aufgenommen nur so lange, wie es der Gastgeber 
will. Der Gast ist der Willkür des Gastgebers ausgeliefert in beiderlei Hinsicht: 
Aufnahme und Beendigung der Gasdreundschah. Diese Vorstellung auf Asylsu­

chende und Flüchtlinge zu übertragen und im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, 

diesem Ziel dient das Gerede vom Gast - erprobt an der Thematik der "Gastar­

beiter«. 

Der Asylsuchende und der Flüchtling sind jedoch Personen mit Rechtsansprüchen 
und Rechten, und zwar völkerrechtlich gesicherten. 

2. Die Lateralangriffe 

Gefährdet ist die Genfer Flüchdingskonvention nicht hauptsächlich durch die Fron­

talangriffe. Niemand rechnet ernsthaft mit einem Ausstieg. Die verbalen Auacken 

dienen, so merkwürdig das klingen mag. der Ablenkung. Die Gefahr droht von 

anderer Seite. Die EU schickt sich an, ein europäisches System einer Asylrechts­

ordnung zu errichten. Ohne formal die GFK anzutasten, könnte sie in wesentlichen 

Teilen einfach beiseite geschoben werden. Darauf deuten ZUllächst die Beteuerungen 

hin, die uns beschwichtigen sollen. Dazu gehört die viel gepriesene Schlussfolgerung 
von Tampere, in der es heißt: Der Europäische Rat ist ,.übereingekommen, auf ein 

gemeinsames Asylsyscem hinzuwirken, das sich auf die uneingeschränkte und all­

umfassende Anwendung der Genfer Flüehtlingskonvention sriitzt a • Das Wörtchen 

"stützt" macht die Musik.. Schily hat nach seiner Rückkehr von Tampere im ZElT­
Interview eine aurhentische IncerpretaLion dieses Beschlusses gegeben: -Oriemie­

rungspunkt a wird die GFK sein. Das kommt der Sache näher, 

Der Amsterdamer Vertrag trat am r. Mai 1999 in Kraft. Bis zum Jahr 1004 sollen 
zentrale Bereiche der Asyl- und Migrat..ionspolicik Gemeinschaftsrecht werden. das 

für alle EU-Staaten bindend sein wird. Das Arbeitsprogramm für den Asylbereich 
sieht umer anderem vor, binnen fÜnf Jahren Mindestnormen für die Flüchtlingsan­
erkennung (materiellrechtlich) zu schaffen . So schnell wie möglich will man sich aber 

auf Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz vertriebener Personen einigen 
(temporary proteccion). Die Bundesrepublik Deutschland hat für beide Aspekte 

durch Verwalrungspr.L't:is, Rechtsprechung und Lehrmeinung Vorarbeit geleistet: 

a) Die vollständige Ausgliederung der Kriegsf7.üchtLinge aus der GFK 

In der neueren völkerrechrlichen Literarur lesen wir: »In den Anwendungsbereich 

der Genfer Konvention fallen daher alle poliLischen Flüchtlinge, nicht hingegen 

Personen, die vor Bürgerkriegen ... fliehen .u '? Geschrieben hat das der Mann, der 
die Bundesregierung im Screir um die Rechtm;ißigkeil der Änderung des Art . • 6 

Abs.2 S. 1 GG vor dem Bundesverfassungsgericht verlreten hat: Hailbronner. Hail-

16 Art. 6} Ab,. I Nr. d. 
17 Bo,hc/H,ilbronncr/Klcin U.1., Volkcrrcch" hrsg. '·on Vi17.,hum, Bcrlin/Now York '997, S. 1\6. 
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bronner rundet ab, was das Bundesverwa!tungsgerieht seit 1993/94 vertritt:'s Der 
Begriff des von politischer Verfolgung Bedrohten im Sinn des § 5 I Abs. lAusIG 
stimme mit dem Begriff des Flüchtlings im Sinne des Art. I A Nr.2, Art. 33 GFK 

überein: Ausgeschlossen von dieser Schulzfonn seien alle, die nicht von staauicher 

oder dem Staat zurechcnbarer Verfolgung betroffen seien. Welche Konsequenzen das 
hat. wird am Beispiel der afghanischen Flüchrlinge besonders deutlich: Bis heuee 

werden sie vom Schutz o:\ch der GFK ausgeschlossen, da die Taliban nicht einmal 
quasista~Hliche Herrschaftsmacht besäßen. Das Bundesverwaltungsgericht argumen­

liert im Kern wie folgt: Ein völkerrechdicher Vertrag sei so auszulegen, wie er in 

nationales Recht Lransformierc worden sei. Und die Genfer Konvention sei nun 

einmal mir dem Inhalt transformiert worden, poliLische Verfolgung sei nur staatliche 

Verfolgung. Das Bundesverwaltungsgerichr h:u sich kaum mit der Praxis der anderen 

Stauen auseinandergesetzt, die ganz überwiegend die gegenteilige Auffassung ver­
Lrcten. '9 Auch wird der Auslegungsgrundsatz des Art. 31 Abs. I des Wiener Über­

einkommens über das Recht der Verträge falsch angewendet. Neben dieser allge­
meinen Auslegungsregel ist auf die Satzung des UNHCR hinzuweisen, in der es in 

Kapitel JJ 8 a) u. a. heißt, der UNHCR habe die Ausführung der jmernationalen 

Abkommen zum Schutz der Flüchtlinge zu überwachen. Der UNHCR wird nicht 

müde darzulegen, dass die GFK den Verfolgungsschurz nicht an nur staatliche 

Verfolgung knüpft.1o Darüber runaus bestimmt Art. 35 Nr. 1 GFK, dass sich die 
Suaten zur Zusammenarbeit mit UNHCR verpflichten, zu dessen Aufgabe es gehört, 

die Durchführung der Bestimmungen des Abkommens zu überwachen. Schließlich 
ignoriert das Gericht die Ex-Com-Beschlüsse. JI Hier den Beschluss Nr. 19 aus dem 

Jahr 1980, wonach auch bei Massenfluchtbewegungen aus Bürgerkriegsgebieten die 

GFK und das Protokoll von! 967 Vorrang haben: Entscheidend ist, ob die schurz­

bedürftige Person durch den Übe(griH in einer der Eigenschaften getroffen isr, die 

An. ! A Nr. 2 nennt (Rasse, Religion ... ). 

Die Kritik am Bundesverwaltungsgericht, besonders im Hinblick auf Europa, hat 

RennerP treffend formuliert: " ... zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit Ver­

tragsteJCt, systemalischer Stellung, Entstehungsgeschichte und Verrragspraxis kommt 

es aber auch in dieser Entscheidung eigentlich Dicht. Da sich das BVerwG gleichzeitig 

deuuich von der (nur kursorisch wiedergegebenen) Rechrsprechung in anderen 
Vertragsslaatcn hinsichtlich der Bürgerkriegsfälle absetzL, kann und muss konstatiert 

werden, dass sich Deutschland damit in einem weiteyen Punkt von gemeinsamen 
europäischen und teilweise weltweiten Mindewlatldards entfernt. Nicht in dem noch 
(rudimentär) fortbestehenden deutschen Grundrecht auf Asyl ist ein Hemmnis für 
eine europtiische Einigung im Asylrecht zu sehen, sondern (zunehmend mehr) in der 
restriktiven Spruchpraxis des deutschen Revisionsgerichtes ... ist daran Zft erinnern, 
dAss sich die Asylrechrsprechung in Deucschland auch in der Vergangenheit schon ohne 
erkennbare Not von der Basis des Völkerrechts entfernl har..« Das trifh den Kern des 
Problems.») 

28 BV,·rwG U. v. ,S . I. '99~ - 9 C 48.91 -, EZA R 1)0 Nr. j . 

'9 S. hie.zu die Übcrsiclll bel Marx. SlCllungnahme für die öffentliche Anhörung des Ausschusses (ur 
Menschenrechte und Hum~nit~rc Hille des DeuISchcn ßundes .. gcs 'm 19. 11. '999 7.um Thema ,Nidu­
" .. diche Verfolgung •. Ausschussmatcrialien v. 5.1 l. '999. S.76-S8. 

)0 Vgl. z. ß. Stellungnahme des UNHCR 7.ur Frage der Urhebcrsch.f, von Vc.folgung im Sinne des An. r A 
Nr. >, An . }) GFK. in: ZDWF-Schr<l«nrcihc Nr. !' S. ~ (L 

) I Beschlüsse des E.ccutiv·Komitces für d ... Programm d"" UNHCR. Dem Kom".< geh"ren Vcnrc,crvon 
c,. SO StH"n ,no Die llcschlüsse werden ~usschlicßljch emmutig g~fa", oder kommen nicht 7usunde. 

)1 Renner, ZAR 1994, 85.86. Renner ist Vorsitzender Richrcr am He"VGI-! und KOmmenLalor des Aus­
I.nclcr-, Asyl- und Sta.tsangchorigkcilsreclltes. 

Jl Ocr F.imcss h,lber ,oi dar.ur hIngewiesen, d." Renner in seiner S!dlungn,hmc für den Menschen­
rech".u<schll.<'s (s. I'n.19) 'ur '994 noch hcfri~ kritisierten R~chtsJ'rcchung des BVcrwG bemerk, : ,, \m 
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156 b) Die Verweigerung der Asylemscheidung 

D~s Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchdinge hat zu Beginn des 
serbischen Krieges gegen Bosnien über Asylanträge der bosnischen Flüchtlinge 
entschieden: Sie wurden durch die Bank als offensichtlich unbegriindet abgelehnl, 
mangels Staatsgewalt in Bosnien. Dann wurde über die Anträge einfach nicht mehr 
entschieden. Diese Erfahrung hat das Amt auf die Kosova-Flüchtlinge zur Zeit der 
NATO-Inrervencion ausgedchnl, während gleichzeitig eine ganze Reihe erstinstanz­
licher Gerichte den seit längerer Zeit anhängigen Klagen der Kosova-Albaner unrer 
dem Gesichtspunkt der Gruppenverfolgung stattgegeben hat. Das Bundesamt hat 
Rechtsverweigerung in großem Stil betrieben: Je größer die Chancen einer Anerken­
nung als GFK-Flüchding, um so geringer die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung. 
Der Effekt war ein mehrfacher: Die Anerkcnnungsquote blieb, obwohl die Ancrag­
steller offensichdich bona-fide-Flüchdinge waren, sehr gering. Die Schutzfunktion 
der GFK lief leer. die Status-Rechte brauchten nicht eingeraumt, später keine Wider­
rufsverfahren durchgeführt zu werden. Die Flüchtlinge wurden. wie am Beispiel der 
Bosnier besonders deutlich, eine .Schubmasse«: Menschen, deren Abschiebung nur 
ausgesetzt war (Duldung). 

c) Tempora'f)' protection als Wirkstoff gegen die GFK 

Wie dargelegr, hat es die EU eilig, ein Normensystem zum voriibergehenden Schutz 
von Flüchrlingen zu schaffen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur zeigen die 
Erfahrungen, dass dieses System dann ohne Rücksicht darauf eingesetzt werden 
soll, ob es sich bei den Schutzsuchenden um Fluchtlinge im Sinne der GFK handelt 
oder nicht. Damit kaon mit Hllfe des Gemeinsehaftsrechts die GFK unrerlaufen 
werden, ohne sie förmlich außer Kraft zu setzen, Der Grundsarz des Refoulemenc­
Verbores wird gegenüber denen, die - vermuclich im KontingeOl - au (genommen, 
also gegenüber denen, die mir Wissen und Willen der Regierung hereingelassen 
werden, gewahrt. Die anderen laufen Gefahr, Opfer der Politik des sicheren Drin­
staates und des Polizeikordons zu werden. Die Parlamentarische Sra:HSsekretärin 
Sonntag-Wolgasr hat es so formulien: »Der Starus im System des vorübergehenden 
Schurzes schafft ausreichende Sicherheit auch im Sinne der GFK, ohne dass es der 
formellen Gewährung des Starus eines anerkannten Flüchtlings bedarf. «H 
Da hätten wir es dann: Es griffe der römische Rechtsgrundsatz: Das spatere (euro­
päische) Recht ginge dem früheren (der GFK) vor, und das speziellere (europäische) 
dem allgemeineren (der GFK). 
Alle, die davon träumen, ein Einwanderungsgesetz, wenn es denn zustande käme, 
könnte auch für die Aufnahme von Menschen aus humanitären Gründen in Frage 
kommen, mögen sich diese europäische Rechtsentwicklung vor Augen halten. 

111. Die öffentliche Meinung zugunsten der Schutzbedürftigen stärken 

Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass das A~lrechc Gemeinschaftsrechr wird und 
dass die EU-Sraaren ein europabczogenes Asylrecht schaffen. So ist es etwa sinnvoll 
zu regeln. welcher Staat für die Prüfung eines Asylbegehrens zuständig ist.)! Auch 

Gruod<.l12 "ch, d;cse Rechtsprechung nicht im Widerspruch zu den Normen des Volkern.",hts (Art. t A 
Nr. > GK) .• Begründ", wird der M";nungswcchul jedcnf.lIs ,n Jic,cr Stolle nichl. 

J4 .Konzept der lcmpor~ry prOlCe t;On vcrsu, GFK_. Vortr.g. seholten in Kic1.m 11 . 10. t999. 7.;1. nach Pro 
Asyl .klucll, )Ilooo. 

J5 Heute g,'1! i"'Qweit d;\S Dubl iner Übereinkommen, .ngewand. sei. dem 1.9. '997. ",elches modifiziert als 
EU·Rech, iibcrnOnlll1Cn werden soll. 
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können einheitliche Mindestgrundsäue für das Verfahren und die materiellen Aner­

kennungskriterien fesegelegt werden. Das sollte aber nur geschehen, soweit das 

Normensystem der Vereinren Nationen nicht schon befriedigende Regelungcn enr­
hält. Zu diesem Normensys!em ist nicht nur die GFK selbst, sondern auch das 

Zusaczprotokoll von !967 zu rechnen, lerner das Statut des UNHCR, die sog. Ex­
Com-BeschJüsse und die im UNHCR-Handbuch niedergelegten Interprerations­

hilfen und Empfehlungen für das Verfahren und für die Anerkennung. Es handelt sich 

um ein erprobtes, bewährtes, weltweit anerkanntes Flüchllingsschutzsystem. Was 

schon weltweit harmoniJ"ierr ist. verdient mit allen Kräften verteidigr zu werden. 

Dieses SchUtzsystem fragt nicht, durch wen wird ein Mensch verfolgt wegen seiner 

Rasse, Religion, Nationalitär, Zugehörigkeit zu einer bestimmeen Gruppe oder 
wegen der polirischen Überzeugung. Es frage: Kann dieser verfolgee Mensch den 

Schutz des Stai![es in Anspruch nehmen oder ist er schutzlos. Die Völkergemeinschaft 
h:H sich auf den Standpunkt gestellt: Es ist nicht hinnehmbar, einen Menschen in 

solcher Situation schutzlos :zu lassen. Dabei ist unerheblich, wer die Verfolgung 
verursacht hat und ob sich die Verfolgung gegen einzelne oder Massen richtet. 

Die Völkergemeinschaft hat auch festgelegr, welche Rechte dem aufgenommenen 

Verfolgten zuerkanm werden müssen, um seine Ausgrenzung zu becnden. Es sind die 
in der GFK aufgeführten Starus-Rcchte. Die Schutzgewährung und die Verleihung 

dieser Rechte stcllen die Würde des Verfolgten wieder her. Es braucht nicht befürchtet 
w werden, dass Flüchclinge. denen dieser Starus eingeräumt wird, unnötig lange 

blieben: Die meisten Flüchrlingc sind nach dem Ende der Verfolgung heimgekehrt, 

die Griechen nach dem Sturz Papadopoulos', die Chilenen nach dem Ende der Ära 

Pinochet, die Gegner des Schah von Persien waren fast ausnahmslos im Iran, als die 

Asylwiderrufsbescheide in die verwaisren Briefkästen flatterten - viele Beispiele 
ließen sich hinzufügen. Wenn aber die Verfolgung so lange gedauert hae, dass Ver­

wurzelung im Zulluchtsbnd eingetreten und die nächste Generation schon geboren 

isr, dann sollen die Flüchtlinge das Recht haben, Teil der Schutznation zu werden . 

Auch das räumt die GFK ein. J6 

Das Recht des Flüchtlings, Schutz vor Verfolgung zu finden. solange er schu!z ­
bedürftig ist, und grundlegende Sratusrechre"ZU erhalten, die ihm eine Lebensplanung 

ermöglichen, darf nicht zur Disposition staatlicher Opportunirät gestellt werden. Das 

aber würde geschehen, wenn das Individualrecht, der Rechtsanspruch des einzelnen 

auf Prüfung und Anerkennung seiner Flüchdingscigenschaft, durch die sog. Insti­

lUtsgarantie ersetzt würde. Die DDR hatte ein Asylrecht in Gestalt der Ins!itucsga­

ramie. Partci und Staat emschieden, wer Flücluling ist. Diese Praxis ist passe. Flücht­
lingsrecht ist Menschenrecht. 

Die elementaren Grundsätzc des völkerreehrlichen Flüchtlingsrechts waren der 

Rahmen, in dem die Väter und Mutter des Grundgeselzes das verfassungsrechtliche 

Asylrecht schufen. Von diesen GrundsäTZen des Völkerrechts ist in der öffentlichen 
Debatte über ein europäisches und nacion.ales Asylrecht auszugehen. Von diesem 

Standpunkt ist zu prüfen: Welcher Ergänzungen auf europäischer Ebene bedürfen wir 
und welche nationalen Normen stehen einer Harmonisierung im Wege~ Weder 

Art. r6 a GG noch Bestimmungen des Asylverfahrensgese!zes müssen geändert wer­

den, weil sie zu weit w/iren. Im Gegenteil: DeUtschland hat mit dem Konzep[ der 

"normativen Vergewisserung" über die Sicherheit eines Flüchtlings in einem anderen 

}6 An. H GFK sch reib! Erleicluerungen bei der EingliMC"f'ung un d Ei"bürgerung vor. H • .,e man den 
bosnischen Flüchtlingen den SUtus nach der GFK nich! voremh.hen, ""re ei n Großteil heUle einbe­
bürgerl. Schwede" hOl dCII Bosni ern schon " ,eh drei jii luigc rn Aulcnth,h die Einbürgerung angebole". 
Nach dClll ~chem SI.au,ngehörigkeilsrccht h"ben Fl üc hrJ ingc nach <icbcnjährigcm - neuerd ings ""eh 
se<hsjii hrig.m - Aufenrhalt das R.echl, sich einbürgern ~u lassen. 
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Staat dem Grundsatz des Refoulement-Verbots einen Schlag versetzt. Zu Recht 
betont UNHCR ständig, dass nichts gegen die Zurückweisung eines Asylsuchenden 
in einen Staat einzuwenden ist, in dem er vor Verfolgung sicher ist, dass dies aber nie 
ohne Einze/fallprüfung geschehen darf. 
Vor allem verlangr eine europäische Harmonisierung nicht die Abschaffung der 
Rechtsweggarantie für Asylsuchende und ihre Ersetzung durch ein verwalrungsbe­
hördliches Rekurssystem. Der staatliche Eingriff in Menschenrechte bedarf einer 
sorgfältigeren Kontrolle durch eine unabhängige Justiz als etwa im Erschließungs­
beitragsrecht. Schon jetZt ist mit der Verkürzung des Rechtsweges im Asy!bereich die 
Einheitlichkeit der Entscheidungspraxis in Verwalcung und Jusriz unerträglich be­
schui tten. 37 

Trotz der Grundgesetzänderung von 1993 und ihrer verhssungsrichterlichen BilJi­
gung durch die Urteile vom 14.5.1996 gibt es keinen Grund zu resignieren. Denen, 
die das Asylrecht diffamieren und die versuchen, den völkerrechtlichen Flüchdings­
schutz zu minimieren, muss entgegengehalten werden, dass sie sich gegen die Men­
schenrechtsidee srellen. Kimminich, Völker- und Verfassungsrechtler, Kommentator 
des Art. r6 GG im sog. BonnerGrundgesctz-Kommenur, hat es so formulien;IS ~Der 
internationale Flüchtling ist ein Prüfstein für die Srärke der Menschenrechtsidee in 
unserer Zeit. Wenn die Menschenrechrsidee nicht einmal ausreicht, um denjenigen zu 
schützen, der des Schutzes am meisten bedarf, weil setn Heimatstaat ihn nicln nur 
nicht mehr schürzt, sondern sogar verfolgt, so erweist sich daran die Hohlheit der 
Lippenbekennmissc zu den Menschenrechten .... An der Spitze der Wunschliste für 
die weiteren Bemühungen um das internationale Flüchdingsrech( SIeht daher die 
Integration des Flüchdingsrechtes in das Gesamtgefüge des internationalen Men­
schenrechtsschuezes.« 
Daran sollte eine Regierung gemessen werden, die die Stärkung der Menschenrechte 
zum Programm erhoben hat. 

>7 Vg). Renner, Von der Rmung des deulschen fu)./rechl5. ZAR '999. S.lJ (I. 
,8 Kimminich, Die Enlwicklung de. inltrn~lion>lcn Fliichrling:<rech,ts- fakllscher und rtchlsdogm."ischer 

Rahmen, in. Archiv d", Völkerrechts, 10. Bd., S. 4°\. 
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